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ErwGr

Erwägungsgrund 166 - Delegierte Rechtsakte der Kommission

1 Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und Grundfreiheiten
natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu
schützen und den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union zu gewährleisten,
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu
erlassen. 2 Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere in Bezug auf die für Zertifizierungsverfahren
geltenden Kriterien und Anforderungen, die durch standardisierte Bildsymbole darzustellenden
Informationen und die Verfahren für die Bereitstellung dieser Bildsymbole erlassen werden. 3 Es ist
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. 4 Bei der Vorbereitung und
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene
Weise übermittelt werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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